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Bekämpfung der Afrikanischen Schweinepest bei Wildschweinen 

Gebietsfestlegung und Festlegung tierseuchenrechtlicher Maßnahmen innerhalb der Sperrzone I 

In der oben genannten Angelegenheit ergeht folgende 

A L L G E M E I N V E R F Ü G U N G 

I. Gebietsfestlegung

Zum Schutz gegen die Afrikanische Schweinepest bei Wildschweinen wird zusätzlich zu der mit 

Verfügung vom 28.04.2026 festgelegten Infizierten Zone beziehungsweise Sperrzone II folgende 

Sperrzone (Sperrzone I) festgelegt: 



Seite 71 Amtsblatt des Main-Taunus-Kreises   30.04.2026 

Die Außengrenze der Sperrzone I ist in dem Kartenausschnitt als grüne Linie dargestellt sowie de-

tailliert über die Internetseite des Main-Taunus-Kreises (www.mtk.org) oder direkt über den Link 

https://visualgeoserver.fli.de/visualize-this-

map/AB60C145ED429102C3537FF82EBE8C8E4F34918D49F05B387177D68D817B48C4 

abrufbar. 

Der Sperrzone I gehören Teile des Main-Taunus-Kreises, soweit sie nicht von der Gebietsfestlegung 

der Sperrzone II erfasst werden, an, mithin die folgenden Städte und Gemeinden des Main-Taunus-

Kreises 

Kriftel 

Teile der Stadt Flörsheim am Main 

Teile der Stadt Hattersheim am Main 

Teile der Stadt Hofheim am Main südlich der Usinger Straße 

sowie der Ortsteil 

Massenheim nord-östlich der A3 

der Stadt Hochheim am Taunus 

an. 
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II. Festlegung der Maßnahmen in der Sperrzone I

In der Sperrzone I gelten die folgenden Anordnungen: 

1. Wildschweine / Jagd betreffende Maßnahmen

1.1. Ein Kontakt von bei der Jagd eingesetzten Hunden mit Schwarzwild ist zu vermeiden. 

1.2. Es wird zur verstärkten Bejagung von Wildschweinen in der Sperrzone I aufgerufen. Die 

Jagdausübungsberechtigten werden ersucht, dem Amt für Verbraucherschutz und Veteri-

närwesen des Landrates des Main-Taunus-Kreises zum Monatsende die in diesem Zeit-

raum erlegten Wildschweine zu melden. Grundstückseigentümer und Grundstücksbesit-

zer haben das Betreten ihrer Grundstücke in der freien Landschaft und in den unmittelbar 

daran angrenzenden Bereichen in Ortslagen durch beauftragte Personen des Amtes für 

Verbraucherschutz und Veterinärwesen des Landrates des Main-Taunus-Kreises, die Droh-

nen zum Zweck der Sichtung und Zählung lebender Wildschweine steuern, zu dulden. 

1.3. Jagdausübungsberechtigte und Inhaber von Jagderlaubnissen haben sicherzustellen, 

dass 

1.3.1. jedes erlegte Wildschwein dem Amt für Verbraucherschutz und Veterinärwesen des Land-

rates des Main-Taunus-Kreises, Nordring 33, 65719 Hofheim am Taunus, veterinaerwe-

sen@mtk.org, unverzüglich, unter Angabe des genauen Ortes (wenn möglich mit GPS-

Daten) gemeldet wird, 

1.3.2. für den Fall, dass erlegte Wildschweine verwertet werden, jedes erlegte Wildschwein un-

verzüglich mit einer Wildmarke gekennzeichnet und in auslaufsicheren Behältnissen zu 

der eigenen Wildsammelstelle der Jagdausübungsberechtigten oder Inhabern von Jagder-

laubnissen gebracht wird. Auch das Aufbrechen darf erst an diesem Ort erfolgen.  

Alternativ kann im Einzelfall das Aufbrechen auch im Revier erfolgen, wenn folgende Vo-

raussetzungen eingehalten werden: 

1.3.2.1. Der Aufbruchort wurde von dem Amt für Verbraucherschutz und Veterinärwesen des 

Landrates des Main-Taunus-Kreises als solcher bestimmt. Hierzu können der Veterinärbe-

hörde im Vorfeld geeignete Stellen benannt werden. 

1.3.2.2. Jedes erlegte Wildschwein wird unverzüglich mit einer Wildmarke gekennzeichnet. 

1.3.2.3. Am Ende der Jagdausübung werden die erlegten Wildschweine und gegebenenfalls deren 

Aufbruch in auslaufsicheren Behältnissen zu der eigenen Wildsammelstelle der Jagdaus-

übungsberechtigten oder Inhabern von Jagderlaubnissen transportiert. 

1.3.2.4. Das Aufbrechen darf nur von einer hierzu befähigten Person durchgeführt werden. Dabei 

kann eine weitere Person zur Hilfe hinzugezogen werden. Das Aufbrechen darf nicht von 

Personen durchgeführt werden, die potentiell mit Hausschweinen Kontakt haben, sowie 

von Mitarbeitenden von Schweinehaltungsbetrieben. 
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1.3.2.5. Beim Aufbrechen ist in geeigneter Weise sicherzustellen (beispielsweise durch eine Be-

tonplatte, Planen oder Wannen), dass ein Einsickern von Blut oder anderen Flüssigkeiten 

in das Erdreich vermieden wird. Falls dies nicht erfolgreich verhindert werden konnte, ist 

im Anschluss an das Aufbrechen der Platz umgehend zu reinigen und zu desinfizieren. 

1.3.2.6. Personen, die am Aufbruch beteiligt waren, haben sich gründlich zu reinigen und mindes-

tens die Kontaktstellen mit einem wirksamen Mittel zu desinfizieren. Ebenso sind sämtli-

che Gegenstände, die beim Aufbruch verwendet worden sind, zu reinigen und zu desinfi-

zieren. 

1.4. Der Aufbruch und mögliche Wildbretreste eines jeden erlegten Wildschweines sind in der 

Wildsammelstelle in geeigneten Behältnissen für den Zweck der unschädlichen Beseiti-

gung in einem Verarbeitungsbetrieb für Material der Kategorie 1 nach Art. 24 Abs. 1 

Buchst. a der Verordnung (EG) Nr. 1069/2009 zu entsorgen. 

1.5. Jagdausübungsberechtigte und Inhaber von Jagderlaubnissen haben sicherzustellen, dass 

von jedem erlegten Wildschwein Proben zur serologischen und virologischen Untersu-

chung auf Afrikanische Schweinepest entnommen werden und jeweils ein Probenbegleit-

schein ausgestellt wird. Jede Probe muss dem Amt für Verbraucherschutz und Veterinär-

wesen des Landrates des Main-Taunus-Kreises, Nordring 33, 65719 Hofheim am Taunus, 

veterinaerwesen@mtk.org, mit dem zugehörigen Probenbegleitschein nach dessen nähe-

ren Anweisungen zur Verfügung gestellt werden.  

1.6. Jedes erlegte Wildschwein ist bis zum Vorliegen des negativen Untersuchungsergebnisses 

in der eigenen Wildsammelstelle der Jagdausübungsberechtigten oder Inhaber von Jag-

derlaubnissen aufzubewahren. Bei einem positiven Untersuchungsergebnis müssen alle 

Tierkörper in der eigenen Wildsammelstelle der Jagdausübungsberechtigten oder Inhaber 

von Jagderlaubnissen nach näherer Anweisung des Amtes für Verbraucherschutz und Ve-

terinärwesen des Landrates des Main-Taunus-Kreises, Nordring 33, 65719 Hofheim am 

Taunus, veterinaerwesen@mtk.org, durch speziell geschultes Personal unschädlich besei-

tigt werden. Der Lagerort ist umgehend zu reinigen und zu desinfizieren. 

1.7. Für den Fall, dass erlegte Wildschweine nicht verwertet werden, müssen die Tierkörper 

mit einer Wildmarke gekennzeichnet, beprobt und an einem von dem Amt für Verbrau-

cherschutz und Veterinärwesen des Landrates des Main-Taunus-Kreises, Nordring 33, 

65719 Hofheim am Taunus, veterinaerwesen@mtk.org, bestimmten Ort unschädlich be-

seitigt werden. Die Verbringung an den Ort der unschädlichen Beseitigung obliegt den 

Jagdausübungsberechtigten oder den Inhabern von Jagderlaubnissen und erfolgt nicht 

durch das Amt für Verbraucherschutz und Veterinärwesen des Landrates des Main-

Taunus-Kreises. Für jede Probe muss ein Probenbegleitschein ausgestellt werden. Sowohl 

die Probe als auch der Probenbegleitschein müssen dem Amt für Verbraucherschutz und 

Veterinärwesen des Landrates des Main-Taunus-Kreises, Nordring 33, 65719 Hofheim am 

Taunus, veterinaerwesen@mtk.org, nach dessen näheren Anweisung zur Verfügung ge-

stellt werden. 
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1.8. Für in der Sperrzone I durch Jagdausübungsberechtigte oder Inhaber von Jagderlaubnis-

sen erlegte Wildschweine, die nicht verwertet werden, ist eine Prämie von 100 EUR pro 

erlegtem Wildschwein vorgesehen. Voraussetzung für die Auszahlung dieser Prämie ist, 

dass Jagdausübungsberechtigte und Inhaber von Jagderlaubnissen ihren Pflichten nach 

Ziffer 1.7 (Meldung, Kennzeichnung, Probennahme und unschädliche Beseitigung des er-

legten Wildschweines sowie Abgabe der entnommenen Probe an das Amt für Verbrau-

cherschutz und Veterinärwesen des Landrates des Main-Taunus-Kreises) vollumfänglich 

nachgekommen sind und einen Antrag auf Auszahlung der Prämie stellen. Das Antragsfor-

mular wird durch das Amt für Verbraucherschutz und Veterinärwesen des Landrates des 

Main-Taunus-Kreises zur Verfügung gestellt und ist durch den Jagdausübungsberechtigten 

oder Inhaber einer Jagderlaubnis gemeinsam mit der entnommenen Probe von dem er-

legten Wildschein an dem Ort der unschädlichen Beseitigung abzugeben. Die Prämienge-

währung erfolgt ausschließlich im öffentlichen Interesse als tierseuchenrechtliche Maß-

nahme, um einen Anreiz zur verstärkten Bejagung von Schwarzwild sowie einen Ausgleich 

etwaiger Mehraufwendungen durch die besonderen Anforderungen aus Anlass der Be-

kämpfung der Afrikanischen Schweinepest zu schaffen. Gesetzlich oder vertraglich be-

gründete Eigentumsrechte an erlegten Wildschweinen, insbesondere das Aneignungs-

recht nach § 1 Abs. 1 BJagdG, werden hierdurch nicht berührt. Damit entfaltet die Mög-

lichkeit der Inanspruchnahme einer Prämie keinerlei rechtliche Auswirkungen auf beste-

hende Rechtsverhältnisse zwischen Jagdausübungsberechtigten und Inhabern einer Jag-

derlaubnis. 

1.9. Jagdausübungsberechtigte 

1.9.1. sind zu einer verstärkten Fallwildsuche nach verendeten Wildschweinen aufgerufen, 

1.9.2. haben jedes verendet aufgefundene Wildschwein dem Amt für Verbraucherschutz und 

Veterinärwesen des Landrates des Main-Taunus-Kreises, Nordring 33, 65719 Hofheim am 

Taunus, veterinaerwesen@mtk.org, unverzüglich, unter Angabe des genauen Fundortes 

(wenn möglich mit GPS-Daten) zu melden. Die Kennzeichnung, Probenahme, Bergung und 

unschädliche Beseitigung der verendet aufgefundenen Wildschweine obliegt ausschließ-

lich dem vom Amt für Verbraucherschutz und Veterinärwesen des Landrates des Main-

Taunus-Kreises, Nordring 33, 65719 Hofheim am Taunus, veterinaerwesen@mtk.org, be-

stimmten Personal. 

1.10. Hunde und Gegenstände (auch Fahrzeuge) sowie Schuhwerk, die bei jagdlichen Maßnah-

men verwendet wurden und mit Wildschweinen oder mit Teilen von Wildschweinen in 

Berührung gekommen sind, sind zu reinigen und (im Falle von Gegenständen und Schuh-

werk) mit einem gegen das Virus der Afrikanischen Schweinepest wirksamen Desinfekti-

onsmittel gründlich zu behandeln. Hundehalter und Jagdausübungsberechtigte sowie In-

haber einer Jagderlaubnis haben dies sicherzustellen. Personen, die mit Wildschweinen 

oder mit Teilen von Wildschweinen in Berührung gekommen sind, haben sich ebenfalls 

gründlich zu reinigen und mindestens die Kontaktstellen mit einem wirksamen Mittel zu 

desinfizieren. 
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1.11. Erlegte oder verendet aufgefundene Wildschweine oder deren Teile sowie Gegenstände, 

mit denen Wildschweine in Berührung gekommen sein können, dürfen in Hausschwein-

haltungen nicht verbracht werden. 

1.12. Zur Ermöglichung der Jagd können auf Anordnung des Amtes für Verbraucherschutz und 

Veterinärwesen des Landrates des Main-Taunus-Kreises Jagdschneisen angelegt werden. 

1.13. Das Verbringen von lebenden Wildschweinen innerhalb und außerhalb der 

Sperrzone I ist im Gesamten und aus dem Gebiet des Main-Taunus-Kreises verboten. 

1.14. Das Verbringen von in der Sperrzone I erlegten Wildschweinen beziehungsweise von fri-

schem Wildschweinfleisch, Wildschweinfleischerzeugnissen, anderen Erzeugnissen tieri-

schen Ursprunges und sonstigen tierischen Neben- und Folgeprodukten, das oder die von 

Wildschweinen gewonnen wurde(n), ist innerhalb der Sperrzone I und aus dieser heraus 

verboten, soweit keine Genehmigung nach Art. 52 der Durchführungsverordnung (EU) 

2023/594 erteilt wurde. Das Verbot gilt auch für den privaten häuslichen Gebrauch und 

für die Abgabe von kleinen Mengen von Wildschweinen oder Wildschweinfleisch direkt 

an den Endverbraucher und örtliche Betriebe des Einzelhandels, die diese direkt an End-

verbraucher abgeben. Das Verbot gilt nicht für den Transport der erlegten Wildschweine 

in eine von dem Amt für Verbraucherschutz und Veterinärwesen des Landrates des Main-

Taunus-Kreises bestimmte Wildsammelstelle oder einen Kadaversammelplatz. 

2. Landwirtschaft betreffende Maßnahmen

2.1. Schweinehalter haben unverzüglich 

2.1.1. dem Amt für Verbraucherschutz und Veterinärwesen des Landrates des Main-Taunus-Krei-

ses, Nordring 33, 65719 Hofheim am Taunus, veterinaerwesen@mtk.org, die Anzahl der 

gehaltenen Schweine unter Angabe ihrer Nutzungsart und ihres Standortes sowie die An-

zahl der verendeten Schweine sowie jede Änderung anzuzeigen und die Anzahl der er-

krankten, insbesondere fieberhaft erkrankten Schweine, zu melden, 

2.1.2. sämtliche Schweine so abzusondern, dass sie nicht mit wildlebenden Schweinen in Berüh-

rung kommen können, 

2.1.3. verendete oder erkrankte Schweine, bei denen der Verdacht auf Afrikanische Schweine-

pest nicht ausgeschlossen werden kann, nach näherer Anweisung des Amtes für Verbrau-

cherschutz und Veterinärwesen des Landrates des Main-Taunus-Kreises, Nordring 33, 

65719 Hofheim am Taunus, veterinaerwesen@mtk.org, serologisch und virologisch auf 

Afrikanische Schweinepest untersuchen zu lassen, 

2.1.4. Futter, Einstreu, Beschäftigungsmaterial und sonstige Gegenstände, mit denen Schweine 

in Berührung kommen können, für Wildschweine unzugänglich aufzubewahren, 

2.1.5. funktionsfähige Desinfektionsmöglichkeiten an den Ein- und Ausgängen der Ställe oder 

sonstigen Standorten einzurichten, 
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2.1.6. sicherzustellen, dass der Betrieb nur mit Schutzkleidung betreten wird und diese unver-

züglich nach Verlassen des Stalls oder sonstigen Standortes abgelegt, gereinigt und desin-

fiziert oder, im Falle von Einwegschutzkleidung, diese unverzüglich nach Gebrauch so be-

seitigt wird, dass eine Seuchenverbreitung vermieden wird, und Schuhwerk vor dem Be-

treten und Verlassen des Betriebes sowie nach Verlassen eines Stalles oder sonstigen 

Standortes gereinigt und desinfiziert wird. 

2.1.7. Schweinehalter haben tagesaktuelle Aufzeichnungen über alle Personen, die im Betrieb 

Flächen besuchen, in denen Schweine gehalten werden, zu führen und diese dem Amt für 

Verbraucherschutz und Veterinärwesen des Landrates des Main-Taunus-Kreises, Nordring 

33, 65719 Hofheim am Taunus, veterinaerwesen@mtk.org, auf Anfrage zur Verfügung zu 

stellen. 

2.2. Auf öffentlichen oder privaten Straßen oder Wegen, ausgenommen von betrieblichen We-

gen, dürfen Schweine nicht getrieben werden.  

2.3. Die Verbringung von Schweinen, die einem in der Sperrzone I gelegenen Betrieb gehalten 

werden, in andere Mitgliedsstaaten oder Drittländer ist verboten. 

Ausnahmen können unter den Voraussetzungen des Art. 9 Abs. 3 der Durchführungsver-

ordnung (EU) 2023/594 auf schriftlichen Antrag von der zuständigen Behörde genehmigt 

werden. Innerhalb der Bundesrepublik Deutschland dürfen die Schweine genehmigungs-

frei verbracht werden.  

III. Weitere Anordnungen

1. Die sofortige Vollziehung der Regelungen unter I. und II. dieser Verfügung wird hiermit

angeordnet, soweit die einzelnen Verfügungen nicht bereits von Gesetzes wegen sofort

vollziehbar sind. Widerspruch und Anfechtungsklage haben keine aufschiebende Wir-

kung.

2. Die Verfügung gilt an dem auf die ortsübliche Bekanntmachung folgenden Tag als bekannt

gegeben.

3. Die Verfügung wird auf der Internetseite des Main-Taunus-Kreises (www.mtk.org) öffent-

lich bekanntgemacht.

4. Mit der Bekanntgabe tritt diese Verfügung in Kraft und ersetzt damit die Allgemeinverfü-

gung des Landrates des Main-Taunus-Kreises zur Bekämpfung der Afrikanischen Schwei-

nepest bei Wildschweinen für das Gebiet der Sperrzone I vom 11.09.2025.

5. Die Allgemeinverfügung ist solange gültig, bis eine neue Allgemeinverfügung zur Bekämp-

fung der Afrikanischen Schweinepest bei Wildschweinen für das Gebiet der Sperrzone I

des Landrates des Main-Taunus-Kreises in Kraft tritt.

mailto:veterinaerwesen@mtk.org
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Begründung 

Sachverhalt 

Am 15.06.2024 bestätigte das nationale Referenzlabor am Friedrich-Loeffler-Institut den Nachweis 

des Virus der Afrikanischen Schweinepest bei einem krank erlegten Wildschwein in Königstädten 

im Landkreis Groß-Gerau. Daher wurde der Ausbruch der Afrikanischen Schweinepest im Sinne des 

Art. 9 Abs. 2 der Verordnung (EU) 2020/689 vom 17.12.2019 in der aktuell gültigen Fassung bei 

wildlebenden Schweinen am 15.06.2024 amtlich festgestellt. Es handelt sich um ein sehr dynami-

sches Seuchengeschehen. Neben einer in den letzten zwei Wochen stark angestiegenen Anzahl der 

Nachweise der Afrikanischen Schweinepest bei Wildschweinen innerhalb des in der Infizierten 

Zone (Sperrzone II) eingerichteten Kerngebietes, wurde das Virus der Afrikanischen Schweinepest 

in mehreren Hausschweinebeständen nachgewiesen. Bei der Afrikanischen Schweinepest handelt 

es sich um eine Viruserkrankung, von der Haus- und Wildschweine betroffen sind. Die Übertragung 

erfolgt durch direkten Kontakt mit infizierten Tieren oder deren Kadavern, die Aufnahme von Spei-

seabfällen oder Schweinefleischerzeugnissen beziehungsweise -zubereitungen sowie andere indi-

rekte Übertragungswege (Fahrzeuge, kontaminierte Ausrüstungsgegenstände einschließlich 

Jagdausrüstung, landwirtschaftlich genutzte Geräte und Maschinen, Kleidung). Nach einer Infek-

tion entwickeln die Tiere sehr schwere, aber unspezifische Allgemeinsymptome. Die Erkrankung 

betrifft alle Altersklassen und Geschlechter gleichermaßen und führt in der Mehrzahl der Fälle zum 

Tod des Tieres innerhalb einer guten Woche. 

Rechtliche Würdigung 

Die in der Verordnung (EU) 2016/429 des europäischen Parlaments und des Rates vom 09.03.2016 

zu Tierseuchen und zur Änderung und Aufhebung einiger Rechtsakte im Bereich der Tiergesundheit 

(„Tiergesundheitsrecht“) in der aktuell gültigen Fassung (VO (EU) 2016/429) festgelegten seuchen-

spezifischen Bestimmungen zur Bekämpfung von Seuchen gelten gemäß Art. 5 für gelistete Seu-

chen und gemäß Art. 8 dieser Verordnung für gelistete Arten. Bei der Afrikanischen Schweinepest 

handelt es sich gemäß Art. 5 Abs. 1 Buchst. a Ziffer iii der VO (EU) 2016/429 um eine gelistete 

Seuche, die gemäß Art. 9 Abs. 1 Buchst. a der VO (EU) 2016/429 i. V. m. der Durchführungsverord-

nung (EU) 2018/1882 der Kommission vom 03.12.2018 über die Anwendung bestimmter Bestim-

mungen zur Seuchenprävention und -bekämpfung auf Kategorien gelisteter Seuchen und zur Er-

stellung einer Liste von Arten und Artengruppen, die ein erhebliches Risiko für die Ausbreitung 

dieser gelisteten Seuchen darstellen in der aktuell gültigen Fassung (VO (EU) 2018/1882) der Kate-

gorie A zugeordnet wird.  

Unter der Kategorie A sind Seuchen gelistet, die normalerweise nicht in der Europäischen Union 

auftreten und für die in Deutschland unmittelbar Tilgungsmaßnahmen ergriffen werden müssen, 
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sobald sie nachgewiesen werden. Somit sind die in der VO (EU) 2016/429 festgelegten seuchen-

spezifischen Bestimmungen im Falle des Verdachts auf oder der amtlichen Bestätigung der Afrika-

nischen Schweinepest bei den in der VO (EU) 2018/1882 gelisteten Arten (Suidae) anzuwenden. 

Gemäß Art. 4 Nr. 40 der VO (EU) 2016/429 ist ein „Ausbruch“ das amtlich bestätigte Auftreten einer 

gelisteten Seuche oder einer neu auftretenden Seuche bei einem oder mehreren Tieren in einem 

Betrieb oder an einem sonstigen Ort, an dem Tiere gehalten werden oder sich befinden. Die Zu-

ständigkeit für die Landkreise und kreisfreien Städte beruht auf § 1 Abs. 1 Satz 1 des Gesetzes zum 

Vollzug von Aufgaben des Veterinärwesens, der Lebensmittelüberwachung und der Ernährungssi-

cherstellung und -vorsorge in der aktuell gültigen Fassung. 

Zu den Anordnungen zu I. 

Die Anordnung beruht auf Art. 4 Abs. 1 und Art. 5 der Durchführungsverordnung (EU) 2023/594 

der Kommission vom 16.03.2023 mit besonderen Seuchenbekämpfungsmaßnahmen in Bezug auf 

die Afrikanische Schweinepest und zur Aufhebung der Durchführungsverordnung (EU) 2021/605 

(ABl. EU Nr. L S. 79) i.V.m. Art. 64 Abs. 1 und Art. 71 der Verordnung (EU) 2016/429 i.V.m. § 14d Abs. 

2 Satz 1 Nr. 2 der Verordnung zum Schutz gegen die Schweinepest und die Afrikanische Schweine-

pest (Schweinepest-Verordnung) in der Fassung der Bekanntmachung vom 08.07.2020 (BGBl. I S. 

1605), zuletzt geändert durch Verordnung vom 06.11.2020 (BAnz AT 09.11.2020 V1). Ist der Aus-

bruch der Afrikanischen Schweinepest bei einem Wildschwein amtlich festgestellt, so kann die zu-

ständige Behörde gemäß Art. 4 Abs. 1 der Durchführungsverordnung (EU) 2023/594 eine zusätzli-

che Sperrzone einrichten, um die Sperrzone beziehungsweise die Infizierte Zone von Gebieten 

ohne Beschränkungen abzugrenzen. Die Festlegung des Gebietes erfolgte auf der Grundlage der 

Kriterien und Grundsätze in Bezug auf die geografische Abgrenzung von Sperrzonen nach Art. 64 

Abs. 1 der Verordnung (EU) 2016/429. Zudem gibt § 14d Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 der Schweinepest-

Verordnung i. V. m. Art. 71 der Verordnung (EU) 2016/429 vor, dass die zuständige Behörde bei 

dem Ausbruch der Afrikanischen Schweinepest bei Wildschweinen das Gebiet um die Infizierte 

Zone als Pufferzone festlegt. Gemäß Art. 4 Abs. 2 der Durchführungsverordnung (EU) 2023/594 

muss diese zusätzliche Sperrzone der gemäß Art. 5 in Anhang I Teil I der genannten Durchführungs-

verordnung gelisteten Sperrzone I entsprechen. Mit Art. 1 der Durchführungsverordnung (EU) 

2024/2051 wurden die mit dieser Allgemeinverfügung als Sperrzone I ausgewiesenen Gebiete in 

Anhang I Teil I der Durchführungsverordnung (EU) 2023/594 als Sperrzone I gelistet. Die unter Ziffer 

I getroffene Gebietsfestlegung war daher zwingend erforderlich, um die europarechtlichen Vorga-

ben zu erfüllen. 
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Zu den Anordnungen zu II. 

Zu 1.1. 

Nach Art. 65 Abs. 1 Buchst. i, Art. 70 Abs. 1 Buchst. b, Abs. 2 der Verordnung (EU) 2016/429 kann 

die zuständige Behörde beim Auftreten einer gelisteten Seuche bei wildlebenden Tieren alle erfor-

derlichen Maßnahmen anordnen, um die weitere Ausbreitung der Seuche zu verhindern.  

Zu 1.2. 

Nach Art. 65 Abs. 1 Buchst. i, Art. 70 Abs. 1 Buchst. b, Abs. 2 der Verordnung (EU) 2016/429 kann 

die zuständige Behörde beim Auftreten einer gelisteten Seuche bei wildlebenden Tieren alle erfor-

derlichen Maßnahmen anordnen, um die weitere Ausbreitung der Seuche zu verhindern. Außer-

dem kann die zuständige Behörde nach Art. 71 der Verordnung (EU) 2016/429 i.V.m. § 14a Abs. 8 

Nr. 1 und 14d Abs. 6 Satz 1 bis 3 und Abs. 8 der Schweinepest-Verordnung für die Sperrzone I (Puf-

ferzone) Maßnahmen in Bezug auf die verstärkte Bejagung, einschließlich der Verpflichtung des 

Jagdausübungsberechtigten zur Mitwirkung anordnen, soweit dies aus Gründen der Tierseuchen-

bekämpfung erforderlich ist. Zunächst wird zu einer verstärkten Bejagung aufgerufen. Falls erfor-

derlich, kann die zuständige Behörde nach den genannten Vorschriften Maßnahmen in Bezug auf 

die verstärkte Bejagung anordnen und dann, wenn eine unverzügliche und wirksame verstärkte 

Bejagung durch den Jagdausübungsberechtigten nach den der zuständigen Behörde vorliegenden 

Erkenntnissen nicht hinreichend sichergestellt ist, die Bejagung durch andere Personen als den 

Jagdausübungsberechtigten vornehmen lassen. In diesem Fall sind die Jagdausübungsberechtigten 

verpflichtet, die Bejagung durch diese Personen zu dulden und die erforderliche Hilfe zu leisten. Im 

vorliegenden Fall dient die verstärkte Bejagung der Verhinderung einer Verbreitung der Afrikani-

schen Schweinepest in bisher nicht betroffene Gebiete. Ziel der verstärkten Bejagung in der Sperr-

zone I ist eine Reduktion der Wildschweinepopulation, um die Infektionsketten möglichst zu unter-

brechen. Eine hohe Populationsdichte bedingt eine deutlich höhere Ansteckungsrate und damit 

eine Weiterverbreitung der Seuche. Dem muss entgegengewirkt werden, um eine Ausbreitung der 

Afrikanischen Schweinepest zu verhindern. Die Jagdausübungsberechtigten werden um eine regel-

mäßige Meldung erlegter Wildschweine ersucht, um einen Überblick darüber zu erhalten, wie die 

verstärkte Bejagung zur Bekämpfung der Afrikanischen Schweinepest beiträgt. Die Meldungen sol-

len als weiterer Indikator zur Höhe des Schwarzwildbestandes dienen, um damit auch den Maß-

nahmenplan zu überprüfen und situationsbedingt anzupassen beziehungsweise zu verbessern. 

Ebenso ist es für den Lageüberblick notwendig, dass eine Zählung lebender Tiere stattfinden kann. 

Daher muss die Drohnensuche nach lebenden Wildschweinen ermöglicht werden. 

Zu 1.3. 

Die Anordnung beruht auf Art. 65 Abs. 1 Buchst. i, Art. 70 Abs. 1 Buchst. b, Abs. 2 und Art. 71 der 

Verordnung (EU) 2016/429 i. V. m. § 14e Abs. 1 Nr. 1 Buchst. a und Unterabsatz 2 S. 1 der Schwei-

nepest-Verordnung und dient der Früherkennung der Afrikanischen Schweinepest bei Wildschwei-

nen in der Sperrzone I. Diese Maßnahme ist geeignet, um einen Überblick über die Verbreitung der 

Afrikanischen Schweinepest zu gewinnen und aktuelle Lagepläne, die für ein effektives Krisenma-

nagement und die Planung weiterer Maßnahmen unerlässlich sind, zu erstellen. Die Meldung des 

genauen Ortes der erlegten Wildschweine ist dafür unerlässlich. Die sichere Zuordnung der Unter-
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suchungsergebnisse zu dem jeweiligen Wildschwein und dem Erlegeort bedingt eine Kennzeich-

nung der Tierkörper mit einer Wildmarke. Nur so können ein möglicher Infektionsherd identifiziert 

und die erforderlichen Seuchenbekämpfungsmaßnahmen ergriffen werden. Um eine Verbreitung 

des Virus in bisher nicht betroffene Gebiete zu verhindern, darf der Aufbruch erst an einer von der 

zuständigen Veterinärbehörde bestimmten Stelle erfolgen und der Transport des erlegten Wild-

schweins zu dieser Stelle muss in auslaufsicheren Behältnissen erfolgen. Bereits kleinste Mengen 

Blut können zu einer Infektion weiterer Wildschweine führen. Dies muss unbedingt verhindert wer-

den. Ohne die strikte Einhaltung dieser Maßnahmen steigt die Gefahr, dass sich die Afrikanische 

Schweinepest weiter ausbreitet und dadurch erhebliche Schäden verursacht werden. 

Zu 1.4. 

Rechtsgrundlage ist Art. 65 Abs. 1 Buchst. i, Art. 70 Abs. 1 Buchst. b, Abs. 2 der Verordnung (EU) 

2016/429, wonach die zuständige Behörde Maßnahmen anordnen kann, um die weitere Ausbrei-

tung der Seuche zu verhindern. § 14e Abs. 1 Nr. 2 der Schweinepest-Verordnung i.V.m. Art. 71 der 

Verordnung (EU) 2016/429 sieht außerdem vor, dass der Aufbruch jedes erlegten Wildschweins in 

einem Verarbeitungsbetrieb für Material der Kategorie 1 nach Art. 24 Abs. 1 Buchst. a der Verord-

nung (EG) Nr. 1069/2009 unschädlich zu beseitigen ist. Um eine Ausbreitung der Afrikanischen 

Schweinepest zu verhindern, müssen neben dem Aufbruch der erlegten Wildschweine auch die 

weiteren nicht verwertbaren Teile des erlegten Wildschweins unschädlich beseitigt werden. Wür-

den Teile eines mit der Afrikanischen Schweinepest infizierten Wildschweins in die Umgebung ge-

langen, könnten sich bisher noch nicht infizierte Wildschweine an diesen mit dem Virus anstecken 

und dieses weiterverbreiten. Im Sinne einer effektiven Tierseuchenbekämpfung muss dies drin-

gend verhindert werden. 

Zu 1.5. 
Die Anordnung beruht auf Art. 65 Abs. 1 Buchst. i, Art. 70 Abs. 1 Buchst. b, Abs. 2 und Art. 71 der 

Verordnung (EU) 2016/429 i. V. m. § 14e Abs. 1 Buchst. a und b der Schweinepest-Verordnung. 

Demnach haben Jagdausübungsberechtigte von jedem erlegten Wildschwein unverzüglich Proben 

nach näherer Anweisung der zuständigen Behörde zu entnehmen, einen Probenbegleitschein aus-

zustellen und diesen zusammen mit den Proben der zuständigen Behörde zuzuführen.  

Die getroffene Anordnung war daher erforderlich, um die nach der Schweinepest-Verordnung gel-

tende Regelung für die Jagdausübungsberechtigten zu konkretisieren. Die Maßnahme ist außer-

dem verhältnismäßig, da gemäß der Vorgaben der Durchführungsverordnung (EU) 2023/594 nur 

negativ auf das Virus der Afrikanischen Schweinepest untersuchte Wildschweine verwertet werden 

dürfen. 

Zu 1.6. 

Die Anordnung beruht auf Art. 65 Abs. 1 Buchst. i, Art. 70 Abs. 1 Buchst. b, Abs. 2 und Art. 71 der 

Verordnung (EU) 2016/429 i. V. m. § 14e Abs. 1 Nr. 3 der Schweinepest-Verordnung. Demnach 

ordnet die zuständige Behörde die unschädliche Beseitigung des Tierkörpers in einem Verarbei-

tungsbetrieb für Material der Kategorie 1 nach Art. 24 Abs. 1 Buchst. a der Verordnung (EG) Nr. 

1069/2009 an, wenn bei einem erlegten Wildschwein die Afrikanische Schweinepest auf Grund 

eines serologischen oder virologischen Untersuchungsergebnisses amtlich festgestellt wurde. Zu-

sätzlich ordnet die zuständige Behörde auch die unschädliche Beseitigung weiterer Tierkörper an, 

wenn diese durch Kontakt kontaminiert sein können. Dies ist bei allen Tierkörpern möglich, die 
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gemeinsam mit dem positiv auf Afrikanische Schweinepest getesteten Wildkörper in der Wild-

sammelstelle waren. Selbst ohne einen direkten Kontakt zu dem betroffenen Tierkörper kann 

eine indirekte Kontamination, beispielsweise durch verwendete Gegenstände, nicht ausgeschlos-

sen werden. Nach Art. 65 Abs. 1 Buchst. i, Art. 70 Abs. 1 Buchst. b, Abs. 2 der Verordnung (EU) 

2016/429 kann die zuständige Behörde alle Maßnahmen anordnen, um die weitere Ausbreitung 

der Seuche zu verhindern. Die getroffene Anordnung war zwingend erforderlich, um die Verbrei-

tung der Afrikanischen Schweinepest durch kontaminierte Erzeugnisse zu verhindern. Wenn das 

Virus durch kontaminierte Erzeugnisse in bisher nicht betroffene Gebiete verschleppt wird, sind 

die wirtschaftlichen Schäden, die damit einhergehen um ein Vielfaches höher, als bei konsequen-

ter Befolgung dieser Maßnahmen. Aufgrund der großen Widerstandsfähigkeit des Virus stellen 

insbesondere frisches Fleisch und Fleischerzeugnisse, das beziehungsweise die von infizierten 

Schweinen gewonnen wurden, eine erhebliche Infektionsquelle für Schweine in der näheren und 

weiteren Umgebung dar. Um eine Verbreitung des Virus durch kontaminierte Erzeugnisse zu ver-

meiden, war die unter Ziffer 1.6. getroffene Anordnung zwingend erforderlich. Die Maßnahme ist 

verhältnismäßig, da gemäß der Vorgaben der Durchführungsverordnung (EU) 2023/594 nur nega-

tiv auf das Virus der Afrikanischen Schweinepest untersuchte Wildschweine verwertet werden 

dürfen. 

Zu 1.7. 
Die Anordnung beruht auf Art. 65 Abs. 1 Buchst. i, Art. 70 Abs. 1 Buchst. b, Abs. 2 und Art. 71 der 

Verordnung (EU) 2016/429 i. V. m. § 14e Abs. 1 Nr. 1 Buchst. a und b und Unterabsatz 2 

Nr. 3 der Schweinepest-Verordnung. 

Demnach haben Jagdausübungsberechtigte erlegte Wildschweine nach näherer Anweisung der zu-

ständigen Behörde zu kennzeichnen, von jedem erlegten Wildschwein unverzüglich Proben nach 

näherer Anweisung der zuständigen Behörde zu entnehmen, einen Probenbegleitschein auszustel-

len und diesen zusammen mit den Proben der zuständigen Behörde zuzuführen. Die getroffene 

Anordnung war daher erforderlich, um die nach der Schweinepest-Verordnung geltende Regelung 

für die Jagdausübungsberechtigten zu konkretisieren. Sofern keine Verwertung der Tierkörper er-

folgt, ist außerdem die unschädliche Beseitigung sicherzustellen, um eine Ansteckung von bisher 

nicht infizierten Wildschweinen und damit eine Verbreitung der Seuche zu verhindern.  

Zu 1.8. 

Eine verstärkte Bejagung von Wildschweinen dient der Eindämmung der weiteren Ausbreitung der 

Afrikanischen Schweinepest. Gleichzeitig ist zu würdigen, dass die aus Anlass der Afrikanischen 

Schweinepest einzuhaltenden Sicherheitsmaßnahmen Jagdausübungsberechtigte und Inhaber ei-

ner Jagderlaubnis sowohl bei der Bejagung als auch bei anschließenden Verwertung erlegter Wild-

schweine beeinträchtigen. Durch die Gewährung einer Prämie soll daher allgemein ein Anreiz zum 

erhöhten Abschuss von Wildschweinen im Gebiet der Sperrzone I geschaffen werden, der im Übri-

gen auch durch zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen bedingte etwaige Mehraufwendungen abgel-

ten kann. Vor diesem Hintergrund erscheint es sachgerecht, alle potentiell zur Bejagung von Wild-

schweinen berechtigten Personen ungeachtet der tatsächlichen Eigentumsverhältnisse an erleg-

tem Wild in den Adressatenkreis einzubeziehen, um dem mit der Prämie verfolgten Zweck best-

möglich zu genügen. Die tatsächlichen rechtlichen Verhältnisse im Einzelfall, insbesondere zwi-
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schen Jagdausübungsberechtigten und Inhabern von Jagderlaubnissen in einem bestimmten Ge-

biet, werden durch die Prämiengewährung allerdings nicht berührt und durch das Amt für Verbrau-

cherschutz und Veterinärwesen des Landrates des Main-Taunus-Kreises im Rahmen des Verwal-

tungsverfahrens auch nicht geprüft. Insoweit obliegt es den jeweiligen Inhabern etwaiger Rechte 

an erlegten Wildschweinen, diese gegebenenfalls im Innenverhältnis gegenüber den Verpflichteten 

geltend zu machen. 

Zu.1.9. 

Kadaver infizierter Wildschweine enthalten große Mengen an Viruspartikeln, sodass sich andere 

Schweine leicht an diesen anstecken können. Aus diesem Grund müssen die Kadaver möglichst 

schnell aus der Natur entfernt werden. Zu diesem Zweck sind die Jagdausübungsberechtigten zu 

einer verstärkten Fallwildsuche aufgerufen. Nach Art. 65 Abs. 1 Buchst. d Ziffer ii) und 

Buchst. i, Art. 70 Abs. 1 Buchst. b, Abs. 2 und Art. 71 der Verordnung (EU) 2016/429 i.V.m. § 14d 

Abs. 5b und § 14e Abs. 1 Buchst. d Doppelbuchst. aa der Schweinepest-Verordnung kann die zu-

ständige Behörde den Jagdausübungsberechtigten auch zur Suche nach verendeten Wildschwei-

nen verpflichten. 

Ist eine unverzügliche und wirksame Suche durch den Jagdausübungsberechtigten nicht sicherge-

stellt, hat dieser eine solche Suche durch andere Personen zu dulden und bei einer solchen Suche 

mitzuwirken. Gemäß § 14e Abs. 1 Buchst. d Buchst. aa der Schweinepest-Verordnung sind Jagdaus-

übungsberechtigte verpflichtet der zuständigen Behörde jedes verendet aufgefundene Wild-

schwein unverzüglich zu melden. Da bei der Bergung verendet aufgefundener Wildschweine 

strenge Hygienevorschriften zu beachten sind, um eine Verschleppung des Virus zu vermeiden, er-

folgt die Bergung von speziell dafür ausgebildeten Bergeteams. Für diesen Zweck ist eine genaue 

Angabe des Fundortes zwingend erforderlich. Diese Maßnahme ist außerdem geeignet, um einen 

Überblick über die Verbreitung der Afrikanischen Schweinepest zu gewinnen und die für ein effek-

tives Krisenmanagement erforderlichen Seuchenbekämpfungsmaßnahmen zu ergreifen.  

Zu 1.10. 

Rechtsgrundlage ist Art. 65 Abs. 1 Buchst. f und i, Art. 70 Abs. 1 Buchst. b, Abs. 2 und Art. 71 der 

Verordnung (EU) 2016/429 i. V. m. § 14d Abs. 5 Nr. 3 der Schweinepest-Verordnung. Da das Virus 

der Afrikanischen Schweinepest bereits durch kleinste Mengen an Blut und bluthaltiger Flüssigkeit 

weiterverbreitet werden kann, sind die angeordneten Reinigungs- und Desinfektionsmaßnahmen 

dringend geboten, um eine Verbreitung des Virus zu verhindern. Der Kontakt mit infektiösem Ma-

terial stellt ein hohes Risiko für eine Ausbreitung der Seuche dar, so dass der Reinigung und Desin-

fektion hohe Bedeutung beizumessen ist.  

Zu 1.11. 

Rechtsgrundlage ist Art. 65 Abs. 1 Buchst. c und i, Art. 70 Abs. 1 Buchst. b, Abs. 2 und Art. 71 der 

Verordnung (EU) 2016/429 i.V.m. § 14d Abs. 5 Nr. 4 der Schweinepest-Verordnung. Danach dürfen 

erlegte oder verendet aufgefundene Wildschweine oder deren Teile sowie Gegenstände, mit de-

nen Wildschweine in Berührung gekommen sein können, nicht in einen Betrieb verbracht werden, 

um eine Verschleppung in einen Bestand möglichst zu verhindern. Die Maßnahme ist daher erfor-

derlich, um einer Infektion von Hausschweinen mit der Afrikanischen Schweinepest vorzubeugen. 

In Anbetracht der Infektionsgefahr, die nicht nur für Wildschweine, sondern auch für Hausschweine 

besteht, sollten weder erlegte Wildschweine noch Wildschweinkadaver sowie Gegenstände, die 
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damit in Berührung gekommen sind, keinesfalls in einen schweinehaltenden Betrieb verbracht wer-

den.  

Mildere, gleich effektive Maßnahmen, sind nicht ersichtlich. Gegenstände, die mit Wildschweinen 

in Berührung gekommen sind, sollten trotz Desinfektion nicht in einen schweinehaltenden Betrieb 

verbracht werden, da die Desinfektion fehlerhaft vorgenommen werden kann.  

Zu 1.12. 

Die Anordnung beruht auf Art. 70 Abs. 1 Buchst. b, Abs. 2 der Verordnung (EU) 2016/429 i.V.m. § 

14d Abs. 5a Nr. 2 SchwPestV. Das Anlegen von Jagdschneisen in landwirtschaftlichen Flächen, die 

Wildschweinen besondere Rückzugsmöglichkeiten geben (beispielsweise Mais) erleichtert die Be-

jagung der Tiere und dient so der Seuchenbekämpfung. 

Zu 1.13. 

Die Anordnung beruht auf Art. 48 der Durchführungsverordnung (EU) 2023/594. Die genannte EU-

Verordnung schreibt die Anwendung dieser Maßnahmen zwingend vor. 

Zu 1.14. 

Die Anordnung beruht auf Art. 49 Abs. 1 und Abs. 2 der Durchführungsverordnung (EU) 2023/594. 

Diese Maßnahme ist geeignet, um eine Ausbreitung der Afrikanischen Schweinepest zu verhin-

dern. Sie ist erforderlich, da eine Infektion von Wildschweinen und eine Kontamination von fri-

schem Wildschweinefleisch oder Wildschweinfleischerzeugnissen, die aus der 

Sperrzone I stammen, nicht sicher ausgeschlossen werden kann. Eine Verbringung dieser Produkte 

und erlegter Wildschweine außerhalb der Sperrzone I birgt eine Gefahr der weiteren Ausbreitung 

der Seuche. Die Verbringung von frischem Wildschweinfleisch und Wildschweinefleischerzeugnis-

sen kann nach den Voraussetzungen der Art. 51 ff der Durchführungsverordnung (EU) 2023/594 

genehmigt werden. Der Transport erlegter Wildschweine zu einer Wildsammelstelle, einer Kada-

versammelstelle oder Tierkörperbeseitigungsanlage stellt kein Verbringen im Sinne der Vorschrif-

ten dar. 

Zu 2.1. 

Die Anordnung beruht auf Art. 65 Abs. 1 Buchst. b, c, f, i, Art. 70 Abs. 1 Buchst. b, Abs. 2 und 

Art. 71 der Verordnung (EU) 2016/429 i. V. m. § 14d Abs. 4 der Schweinepest-Verordnung. Die An-

ordnung der Anzeige der genannten Angaben ist geeignet, um der zuständigen Behörde einen 

Überblick über potenziell gefährdete Betriebe in der Sperrzone I zu verschaffen. Verendete, er-

krankte oder fieberhafte Schweine können ein möglicher Indikator für eine Infektion mit der Afri-

kanischen Schweinepest sein. Die Anzahl der gehaltenen Schweine gibt Aufschluss darüber, wie 

viele Tiere potenziell von einem Ausbruch der Afrikanischen Schweinepest in einem bestimmten 

Betrieb betroffen sein könnten. Die zuständige Behörde benötigt diese Information zeitnah, um in 

angemessener Schnelligkeit Maßnahmen zur Eindämmung der Seuche treffen zu können. Ein Ein-

griff in Rechtsgüter der Betriebe, die diese Zahlen mitteilen müssen, insbesondere in die Berufs-

freiheit, ist geringfügig und steht daher nicht außer Verhältnis zum angestrebten Zweck der Maß-

nahme.  



Seite 84 Amtsblatt des Main-Taunus-Kreises   30.04.2026 

Zu berücksichtigen ist dabei, dass die Pflicht zur Meldung des Bestandes und etwaiger Krankheits-

fälle letztlich auch dem Schutz der Betriebe der Betroffenen dient. Die Afrikanische Schweinepest 

stellt für schweinehaltende Betriebe ein hohes Risiko dar, gerade auch in wirtschaftlicher Hinsicht. 

Vor diesem Hintergrund sind alle Maßnahmen zu treffen, die eine Einschleppung in einen Haltungs-

betrieb verhindern können.  

Dies ist nur möglich, wenn einerseits hohe Anforderungen an die Biosicherheit gestellt werden und 

andererseits genaue Kenntnisse über die Zahl der gehaltenen Tiere, deren Gesundheitszustand 

aber auch Kontaktpersonen im Betrieb bekannt sind. Eine serologische und virologische Untersu-

chung verendeter und erkrankter Schweine, bei denen der Verdacht auf Afrikanische Schweinepest 

nicht sicher ausgeschlossen werden kann, ist zwingend erforderlich, um einen Eintrag des Virus bei 

gehaltenen Schweinen zu erkennen und eine weitere Verbreitung verhindern zu können. Würden 

diese Maßnahmen nicht angeordnet, bestünde die Gefahr, dass sich das in einen Betrieb einge-

schleppte Virus weiter ausbreitet und erhebliche Schäden verursacht. Die Anordnungen sind ge-

eignet, einer Verschleppung des Virus der Afrikanischen Schweinepest von Wildschweinen in 

Schweinehaltungen vorzubeugen beziehungsweise einen solchen Eintrag frühzeitig zu erkennen. 

Mildere Mittel sind nicht ersichtlich. Reinigungs- und Desinfektionsmaßnahmen und die für Wild-

schweine unzugängliche Aufbewahrung von Futter, Einstreu, Beschäftigungsmaterial und sonstigen 

Gegenständen sind unerlässliche Vorsichtsmaßnahmen. Die Maßnahmen sind erforderlich und 

verhältnismäßig, da deren Einhaltung einen hohen Schutz für die Betriebe und damit eine effektive 

Seuchenbekämpfung und Verhinderung von deren Ausbreitung ermöglichen. 

Zu 2.2. 

Rechtsgrundlage ist Art. 65 Abs. 1 Buchst. c, Art. 70 Abs. 1 Buchst. b, Abs. 2 und Art. 71 der Verord-

nung (EU) 2016/429 i.V.m. § 14d Abs. 5 Nr. 1 der Schweinepest-Verordnung. Diese Anordnung ist 

geeignet und erforderlich, einer Verschleppung des Virus der Afrikanischen Schweinepest in Haus-

schweinehaltungen vorzubeugen, da bei einem Treiben von Schweinen auf öffentlichen Straßen 

und Wegen in der Sperrzone I ein Kontakt der Tiere mit infiziertem Trägermaterial nicht ausge-

schlossen werden kann. Mildere Maßnahmen sind nicht ersichtlich. Die Maßnahme ist auch im 

Hinblick auf die Berufsfreiheit betroffener Halterinnen und Halter angemessen. Sie stellt nur einen 

geringen Einfluss auf betriebliche Abläufe dar, da das Treiben auf betrieblichen Wegen weiterhin 

möglich ist. 

Zu 2.3. 

Das Verbot beruht auf Art. 9 Abs. 1 der Durchführungsverordnung (EU) 2023/594. Ausnahmen 

hiervon können gemäß Art. 9 Abs. 2 und 3 der Durchführungsverordnung (EU) 2023/594 genehmigt 

werden. Diese Maßnahme ist geeignet, um eine weitere Seuchenausbreitung zu verhindern. Da 

die zuständigen Behörden Ausnahmen von diesem Verbot genehmigen können, ist diese Maß-

nahme auch verhältnismäßig. 
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Zu den Anordnungen zu III. 

Zu 1. 

Die Anordnung der sofortigen Vollziehung beruht auf § 80 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 der Verwaltungsge-

richtsordnung (VwGO). Die Anordnung ist im öffentlichen Interesse notwendig um eine Verschlep-

pung des Seuchenerregers zu verhindern. Bei der Afrikanischen Schweinepest handelt es sich um 

eine schwerwiegende Erkrankung. Ohne die sofortige Geltung der für die Sperrzonen normierten 

Regelungen steigt die Gefahr, dass sich die Krankheit weiter ausbreitet und dadurch erhebliche 

Schäden verursacht werden. Dies kann jedoch im öffentlichen Interesse an einer effektiven und 

schnellen Tierseuchenbekämpfung nicht hingenommen werden. Angesichts der Möglichkeit, dass 

aufgrund des Seuchengeschehens rigorose Handelsbeschränkungen gegenüber der Bundesrepub-

lik Deutschland oder Teilen davon verhängt werden, was massive volkswirtschaftliche Schäden und 

Existenzgefährdungen Einzelner zur Folge haben könnte, sowie der Möglichkeit, dass für eine Viel-

zahl von Tieren erhebliche Gesundheitsgefahren drohen, kann sich die Behörde nicht auf die auf-

schiebende Wirkung etwaiger Rechtsbehelfe und der damit verbundenen zeitlichen Verzögerun-

gen hinsichtlich der Bekämpfung der Tierseuche einlassen. Private Interessen, die der Anordnung 

der sofortigen Vollziehung entgegenstehen, müssen daher zurückstehen. 

Zu 2. 

Gemäß § 41 Abs. 4 S. 3 HVwVfG gilt bei öffentlicher Bekanntgabe eines Verwaltungsaktes dieser 

zwei Wochen nach der ortsüblichen Bekanntmachung als bekannt gegeben. Nach § 41 Abs. 4 Satz 

4 HVwVfG kann in einer Allgemeinverfügung ein hiervon abweichender Tag, jedoch frühestens der 

auf die Bekanntmachung folgende Tag bestimmt werden. Von letzterem wird Gebrauch gemacht, 

da die Sperrmaßnahmen im Interesse einer wirksamen Seuchenbekämpfung unverzüglich greifen 

müssen.  

Zu 3. 

Die Allgemeinverfügung wird gemäß § 15a des Hessischen Ausführungsgesetzes zum Tiergesund-

heitsgesetz vom 14.06.2010 (GVBl. I 2010, S. 621, 623), zuletzt geändert durch Gesetz vom 

28.03.2023 (GVBl. S. 183, 215) durch Bekanntgabe auf der Internetseite des Main-Taunus-Kreises 

(www.mtk.org) bekannt gemacht. 

Zu 4. 

Mit der Bekanntgabe tritt die Verfügung in Kraft und ersetzt damit die Allgemeinverfügung des 

Landrates des Main-Taunus-Kreises zur Bekämpfung der Afrikanischen Schweinepest bei Wild-

schweinen für das Gebiet der Sperrzone I vom 11.09.2025. 

Zu 5. 

Die Befristung der Allgemeinverfügung bis zum Erlass einer neuen Allgemeinverfügung erfolgt in 

Ausübung des Ermessens des Landrates des Main-Taunus-Kreises unter Wahrung des Verhältnis-

mäßigkeitsgrundsatzes der getroffenen Anordnungen. Das Infektionsgeschehen entwickelt sich 

laufend weiter, sodass es derzeit nicht ausgeschlossen werden kann, dass in naher Zukunft erneut 

Änderungen hinsichtlich der bisher angeordneten Maßnahmen erforderlich werden.  
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Rechtliche Hinweise 

Hinweise zu Ordnungswidrigkeiten bei Zuwiderhandlung: 

Bestimmte Zuwiderhandlungen können gemäß § 32 Abs. 2 Nr. 4 a, Abs. 3 des Tiergesundheitsge-

setzes vom 22.05.2013 (BGBl I S. 1324) i.V.m. § 25 SchwPestV mit einer Geldbuße bis zu 30.000 

Euro als Ordnungswidrigkeit geahndet werden. 

Hinweise an Jagdausübungsberechtigte bezüglich des Aufrufs zur verstärkten Bejagung: 

Falls es erforderlich wird, kann die zuständige Behörde nach den genannten Vorschriften Maßnah-

men in Bezug auf die verstärkte Bejagung anordnen und dann, wenn eine unverzügliche und wirk-

same verstärkte Bejagung durch den Jagdausübungsberechtigten nach den der zuständigen Be-

hörde vorliegenden Erkenntnissen nicht hinreichend sichergestellt ist, kann die Behörde die Beja-

gung durch andere Personen als den Jagdausübungsberechtigten vornehmen lassen. In diesem Fall 

sind die Jagdausübungsberechtigten verpflichtet, die Bejagung durch diese Personen zu dulden 

und die erforderliche Hilfe zu leisten. Sehen Jagdausübungsberechtigte sich nicht in der Lage, dem 

Aufruf zur verstärkten Bejagung zu folgen, so werden sie um einen frühzeitigen Hinweis gebeten, 

damit eine einvernehmliche Lösung gefunden werden kann. 

Hinweis zur Möglichkeit der Einsichtnahme in die Verfügung gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 HVwVfG: 

Diese Verfügung, ihre Begründung und die Darstellung des betroffenen Gebietes kann beim Amt 

für Verbraucherschutz und Veterinärwesen des Landrates des Main-Taunus-Kreises, 

Nordring 33, 65719 Hofheim, Raum 3, nach vorheriger Terminvereinbarung (Telefon 06192 201 

6191) in der Zeit von Montag bis Freitag von 8:00 bis 12:00 Uhr sowie in der Zeit von Montag bis 

Donnerstag von 13.30 bis 15:30 Uhr, sowie auf der Internetseite des Main-Taunus-Kreises unter 

www.mtk.org, eingesehen werden. 

Rechtsbehelfsbelehrung 

Gegen diese Verfügung kann innerhalb eines Monats nach ihrer Bekanntgabe Widerspruch einge-

legt werden. Der Widerspruch ist schriftlich, in elektronischer Form nach § 3a Abs. 2 Verwaltungs-

verfahrensgesetz (VwVfG), schriftformersetzend nach § 3a Abs. 3 VwVfG oder zur Niederschrift bei 

dem Landrat des Main-Taunus-Kreises, Nordring 33, 65719 Hofheim am Taunus, einzulegen. Die 

Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher E-Mail ohne qualifizierte elektronische Signatur ist 

nicht zugelassen und entfaltet keine rechtlichen Wirkungen. 

i.V.  

Axel Fink 

Kreisbeigeordneter 
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Das Amtsblatt ist das amtliche Verkündungsorgan des Main-Taunus-Kreises. Es erscheint je 
nach Bedarf in unregelmäßiger Folge. Bezug kostenlos bei der Kreisverwaltung des  
Main-Taunus-Kreises in 65719 Hofheim, Am Kreishaus 1-5, Telefon 06192/201-0 




